
  

  18.5.2026 -   Entscheidungen Leitsätze  

Oberlandesgericht Celle, Beschluss v. 27.1.2026 – 15 UF 37/25

1. Selbst schwere Verletzungen des Kindes durch die leiblichen Eltern stehen nicht generell einer
Rückführung des Kindes in deren Haushalt entgegen, sofern im konkreten Einzelfall eine hohe
Prognosesicherheit dafür besteht, dass es nicht zu ähnlichen schweren Verletzungen oder anderen
Schädigungen des Kindes kommt.

2. Zur Absicherung kommen als mildere Maßnahme neben Auflagen zur Inanspruchnahme von
öffentlichen Hilfen auch die vorübergehende Verbleibensanordnung mit einer gestuften
Rückführung in den elterlichen Haushalt in Betracht.

Anm. d. Red.: Die Entscheidung wird demnächst veröffentlicht in FamRZ 2026, m. Anm. Walter
Röchling.
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